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Kirchengesetze / Verordnungen / Andere Normen

Anordnung
zur Änderung der Anordnung zur

Regelung der Geschäftsführung in den 
Kirchenvorständen

Vom 10. September 2013
Aufgrund des Artikels 34 der Grundordnung der Evan-
gelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck vom 22.
Mai 1967 (KABl. S. 19) hat das Landeskirchenamt am
10. September 2013 folgende Anordnung zur Rege-
lung der Geschäftsführung in den Kirchenvorständen,
geändert durch die Ordnung zur Bereinigung von Ver-
waltungsordnungen und Richtlinien der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck vom 23. Okto-
ber 2012 (KABl. S. 286), erlassen:
1. Die Überschrift „Anordnung zur Regelung der Ge-

schäftsführung in den Kirchenvorständen“ wird
durch die Überschrift „Geschäftsordnung für die
Kirchenvorstände“ ersetzt.

2. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird ein neuer Satz 1 mit folgendem
Wortlaut eingefügt:
„Vor ihrer Einführung können die ge-
wählten Mitglieder des Kirchenvor-
stands und die Pfarrer der Gemeinde (Ar-
tikel 14 Absatz 2 GO) zu einer ersten
Sitzung einberufen werden, um über die
Berufung weiterer Kirchenvorstands-
mitglieder zu entscheiden“.

bb) Der bisherige Satz 1 wird neuer Satz 2.
In diesem Satz werden die Wörter „Zu

der Sitzung, in der die Pfarrer und die
gewählten Mitglieder des neuen Kir-
chenvorstands über den Berufungsvor-
schlag entscheiden (Artikel 17 Absatz 2
GO),“ durch die Wörter „Zu dieser Sit-
zung“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird Satz 1 gestrichen.
c) Es wird ein neuer Absatz 3 mit folgendem

Wortlaut angefügt:
„Sofern eine Sitzung nach Absatz 1 nicht
stattfindet oder in einer solchen Sitzung noch
nicht drei Mitglieder berufen werden, kann
der Kirchenvorstand innerhalb von drei Mo-
naten nach der Einführung der gewählten Mit-
glieder über eine oder mehrere weitere Beru-
fungen entscheiden.“

3. In § 2 wird die Angabe „§ 1 Absatz 1“ durch die
Angabe „§ 1 Absatz 1 Satz 2“ ersetzt.

4. Diese Anordnung tritt am 1. Oktober 2013 in Kraft.

.
Die vorstehende Anordnung wird hiermit veröffent-
licht.

Kassel, den 16. September 2013 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

Satzungen

Änderung der Satzung
des Kirchenbezirks Wilhelmsthal

(Zweckverband Evangelischer
Kirchengemeinden)

Die Zweckverbandsvertretung des Kirchenbezirks
Wilhelmsthal (Zweckverband Evangelischer Kir-
chengemeinden) hat in ihrer Sitzung am 30. Mai 2013
eine Änderung der Satzung beschlossen.
Die Satzungsänderung ist gemäß § 16 Absatz 1 des
Kirchengesetzes über die Gesamt- und Zweckverbän-
de in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Wal-
deck vom Landeskirchenamt genehmigt worden und
wird nachstehend bekannt gemacht.

Kassel, den 21. August 2013 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

§ 4 erhält folgende Fassung:
„Die Verbandsvertretung besteht aus drei Mitgliedern
des Kirchenvorstandes Calden, zwei Mitgliedern des
Kirchenvorstandes Westuffeln und je einem Mitglied
der Kirchenvorstände Ehrsten, Meimbressen, Fürsten-
wald und Obermeiser.
Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter benannt.
Die übrigen Mitglieder der Kirchenvorstände können
an den Sitzungen beratend teilnehmen.“
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Änderung der Verfassung der Martin
Luther Stiftung zu Hanau

Der Vorstand und der Verwaltungsrat der Martin Lu-
ther Stiftung in Hanau haben am 24. Juni 2013 die
Änderung der Stiftungsverfassung beschlossen.
Gemäß § 15 Kirchengesetz über kirchliche Stiftungen
in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
vom 28. April 2007 in Verbindung mit § 20 Hessisches
Stiftungsgesetz vom 4. April 1966, zuletzt geändert
durch Artikel 5 Gesetz zur Verlängerung der Gel-
tungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschrif-
ten vom 27. September 2012, hat die Stiftungsaufsicht
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
die Verfassungsänderung am 10. Juli 2013 genehmigt.
Die Änderung wird nachstehend bekannt gemacht und
tritt am Tage ihrer Genehmigung in Kraft.

Kassel, den 30. August 2013 Landeskirchenamt
Dr. K n ö p p e l

Vizepräsident

1. § 7 Satz 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
„Die Mitglieder des Vorstandes und des Verwal-
tungsrates sollen einer evangelischen Kirche, die
Gliedkirche der EKD ist, oder einer Kirche ange-
hören, die der EKD in Kirchengemeinschaft ver-
bunden ist. Von den Vorgaben des vorigen Satzes
kann im Einzelfall abgewichen werden, sofern das
Organmitglied einer Kirche angehört, die Mitglied
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Deutschland bzw. Hessen-Rheinhessen (ACK),
der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) oder
des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) ist,
wenn dafür eine besondere Notwendigkeit oder ein
begründetes Interesse besteht.
Die im obigen Absatz aufgeführten konfessionel-
len Anforderungen gelten nicht für geborene Or-

ganmitglieder, die von der Stadt Hanau entsendet
werden.“

2. § 8 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden nach Nummer 2 folgende

Nummern 3 und 4 eingefügt:
aa) „3. dem geschäftsführenden Vorstands-

mitglied“
bb) „4. dem zum Dienst in die Stiftung ab-

geordneten landeskirchlichen Pfarrer“
cc) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer

5, und das Wort „vier“ wird durch das
Wort „drei“ ersetzt.

b) In Satz 3 werden das Wort „müssen“ durch
das Wort „sollen“ und das Wort „Dingen“
durch das Wort „Fragen“ ersetzt.

c) In Satz 8 wird die Angabe in Klammern wie
folgt geändert:
„§ 27 des Diakoniegesetzes vom 24. Novem-
ber 2004“

3. § 10 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Der Verwaltungsrat besteht bis zum Zeit-
punkt der Zulegung der Stiftung Althanauer
Hospital zu Hanau aus mindestens 7 und
höchstens 12 Mitgliedern.
Der Verwaltungsrat besteht für eine Über-
gangszeit vom Zeitpunkt der Zulegung der
Stiftung Althanauer Hospital zu Hanau bis
zum 31. Dezember 2017 aus den 12 bisheri-
gen Mitgliedern sowie 5 weiteren Mitglie-
dern, die bis zu diesem Zeitpunkt Mitglieder
des Hospitalrates der Stiftung Althanauer
Hospital zu Hanau gewesen sind.“

b) In dem bisherigen Satz 3 wird die Zahl „7“
durch die Zahl „5“ ersetzt.

Bekanntmachungen

Wahl des Vorsitzenden und
stellvertretenden Vorsitzenden der 

Arbeitsrechtlichen Kommission
- § 11 Absatz 1 i.V.m. § 8 Absatz 1

Arbeitsrechtsregelungsgesetz
(ARRG) -

Die Arbeitsrechtliche Kommission hat in ihrer Sitzung
am 29. August 2013 gemäß § 11 Absatz 1 i.V.m. § 8
Absatz 1 ARRG mit Wirkung vom 29. September
2013 für die Dauer der restlichen Amtsperiode

Herrn Rüdiger J o e d t
zum Vorsitzenden

und
Herrn Ralf Z e u s c h n e r

zum stellvertretenden Vorsitzenden
der Arbeitsrechtlichen Kommission gewählt.

Kassel, den 6. September 2013 Landeskirchenamt
Dr. K n ö p p e l

Vizepräsident
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Förderungsplan für
Evangelische Jugendarbeit im Bereich

der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck

Mit Wirkung vom 1. Januar 2014 wird der bisherige
Förderungsplan für die Jugendarbeit (KABl. 2010
S. 235 ff.) durch die nachfolgende Regelung ersetzt.

Kassel, den 17. September 2013 Landeskirchenamt
Dr. S t o c k

Oberlandeskirchenrat

Förderungsplan für Evangelische
Jugendarbeit im Bereich der Evangelischen

Kirche von Kurhessen-Waldeck

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Antragstellung
Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der
Evangelischen Jugend und kirchlicher Körperschaften
sowie die anerkannten Jugendverbände (CVJM, EC,
EJW, VCP) in der Evangelischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck können für ihre Jugendarbeit Anträge
auf Zuschüsse nach diesen Richtlinien bei der Ge-
schäftsstelle des Kirchlichen Jugendförderungsplanes
im Landeskirchenamt, Referat Kinder- und Jugendar-
beit, stellen.
Antragsfristen für Veranstaltungen der Richtlinie 1 bis
3 sind für das
- 1. Halbjahr (01.01. bis 30.06.) der 15. Januar eines

jeden Jahres,
- 2. Halbjahr (01.07. bis 31.12.) der 1. Juni eines je-

den Jahres.
Anträge für Richtlinie 4 sind mindestens vier Wochen
vor Beginn der Maßnahme einzureichen. Später ge-
stellte Anträge können nur in begründeten Ausnah-
mefällen berücksichtigt werden.
Anträge können nur für Maßnahmen gestellt werden,
die die Antragsteller (Veranstalter) selbst durchfüh-
ren. Nicht bezuschusst werden rein satzungsgemäße
Veranstaltungen. Anträge können nur online gestellt
werden, zum Antrag gehört eine nähere Erläuterung,
aus der der Inhalt der Maßnahme deutlich wird.

2. Personenkreis
Gefördert werden nach diesen Richtlinien Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene von sechs bis 27
Jahren ab sechs Teilnehmenden aus der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck und den angrenzen-
den Landeskirchen. Teilnehmende der Partnerkirchen
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
können in der Abrechnung berücksichtigt werden.
Maßnahmen im Rahmen der Konfirmandenarbeit sind
von der Bezuschussung ausgeschlossen.

3. Allgemeine Höhe der Zuschüsse
Zuschüsse nach diesen Richtlinien werden nachrangig
gewährt; die Ausschöpfung sämtlicher Zuschussmög-
lichkeiten (auch anderer kirchlicher Träger, ausge-
nommen die Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenen-
bildung) wird vorausgesetzt. Die bewilligten Zuschüs-
se sind zweckgebunden. Die Höhe der Zuschüsse wird
entsprechend den einzelnen Richtlinien jeweils unter-
schiedlich berechnet.
- Bei Richtlinie 1 kann der Zuschuss bis zu dem an-

gegebenen Höchstsatz (pro Tag und Teilnehmer/-
in) ergänzend auch unter Berücksichtigung staat-
licher Mittel gewährt werden.

- Bei Richtlinie 2 beträgt der Zuschuss im Höchstfall
50% der nachgewiesenen Kosten; jedoch nicht
mehr als 8,50 Euro pro Tag und Teilnehmer/-in.

- Bei den Richtlinien 3 und 4 wird der Zuschuss im
Rahmen der geltenden Obergrenzen bis zur Höhe
der Eigenmittel gewährt.

Eigenmittel sind verbleibende finanzielle Leistungen
des jeweiligen Veranstalters/Antragstellers nach Ab-
zug sämtlicher weiterer Zuschüsse Dritter und der
Teilnahmebeiträge.
Die Art der Förderung ist bei allen Richtlinien eine
Anteilsförderung. Übersteigt der Förderungsbetrag
die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben, er-
folgt die Förderung nur in Höhe des tatsächlichen Dif-
ferenzbetrages. Die zuvor angegebenen Höchstsätze
finden dann keine Berücksichtigung.

4. Antragsbestätigung
Es erfolgt eine automatische Antragsbestätigung per
Mail mit Angabe der voraussichtlichen Zuschusssum-
me.

5. Abrechnung
Die Abrechnung ist spätestens acht Wochen nach
Durchführung der Maßnahme der Geschäftsstelle des
Kirchlichen Jugendförderungsplanes vorzulegen. Zur
Abrechnung gehören der Verwendungsnachweis, ein
Bericht und eine Teilnehmerliste. Auf die Erstellung
einer Teilnehmerliste kann unter Angabe der Teilneh-
merzahl bei Veranstaltungen der Richtlinie 3 im Ein-
zelfall verzichtet werden.
Die Abrechnung wird von der leitenden Person unter-
zeichnet und dem für die Jugendarbeit Verantwortli-
chen (Gemeindepfarrer/-in, Kreisjugendpfarrer/-in
oder Verbandsvorsitzenden) gegengezeichnet. Der
Abrechnung werden alle Belege beigefügt. Sie werden
nach Prüfung zurückgegeben und müssen vom Ver-
anstalter 5 Jahre aufbewahrt werden. Auf die Vorlage
der Belege wird verzichtet, wenn die Abrechnung
durch Kirchenkassen vorgenommen wird, die regel-
mäßig vom Rechnungsprüfungsamt der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck geprüft wer-
den. Unabhängig davon ist der Ausschuss berechtigt,
Stichproben durchzuführen. Er bedient sich dazu der
Geschäftsstelle.
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6. Auszahlung
Die Förderung durch den Kirchlichen Jugendförde-
rungsplan erfolgt im Rahmen der vorhandenen Mittel.
Sollten die Mittel nicht ausreichen, behält sich der Fi-
nanzausschuss vor, eine Auswahl der zu fördernden
Maßnahmen zu treffen. Die Auszahlung der Zuschüs-
se erfolgt nach Abrechnung der Maßnahme. Zuschüs-
se werden nicht auf Privatkonten überwiesen.

II. Richtlinien

Richtlinie 1 - Studienfahrten und internationale
Jugendbegegnungen

Für Studienfahrten und internationale Jugendbegeg-
nungen können ergänzend zu landesrechtlichen Rege-
lungen in Hessen und Thüringen Zuschüsse bis zu ei-
ner Gesamthöhe von 5,00 Euro pro Tag und Teilneh-
mer/-in gezahlt werden. Entsprechendes gilt für nach-
weislich qualifizierte Maßnahmen, die aus inhaltli-
chen Gründen nicht staatlich gefördert werden (z. B.
Fahrten nach Taizé).
Bezuschusst werden Maßnahmen für höchstens 14
Tage mit mindestens sechs und höchstens 30 Teilneh-
menden ab 14 Jahren zuzüglich der leitenden Perso-
nen. Pro angefangene sechs Teilnehmende kann eine
leitende Person abgerechnet werden.
Alle Veranstaltungen im Rahmen der internationalen
Jugendarbeit müssen sorgfältig vorbereitet werden.
Voraussetzung für die Förderung sind mindestens
zwei Vorbereitungsseminare.

Richtlinie 2 - Religionspädagogische Seminare
und Mitarbeiterschulungen

Für Wochenend- und Wochenseminare der Jugend-
bildungsarbeit und der Schulung ehrenamtlicher Mit-
arbeiter/-innen mit religionspädagogischem Inhalt,
die nicht nach den Richtlinien durch das Land Hessen
oder Thüringen bezuschusst werden, werden Zuschüs-
se bis zu 8,50 Euro pro Tag und Teilnehmer/-in ge-
zahlt. Zuschüsse nach dieser Richtlinie dürfen 50%
der nachgewiesenen Gesamtkosten nicht übersteigen.
Bezuschusst werden Maßnahmen mit mindestens
sechs und höchstens 40 Teilnehmenden. Pro angefan-
gene sechs Teilnehmende kann eine leitende Person
abgerechnet werden.
Die Teilnehmenden müssen mindestens 13 und dürfen
nicht älter als 27 Jahre sein. Nicht zuschussfähig sind
Lehrgänge mit rein sportlichem, rein technischem
oder rein musischem Charakter (z. B. Sportveranstal-
tungen, Konzerte, reine Chorlehrgänge, Werk-, Bas-
tel- und Fotokurse, die ausschließlich handwerkliche
bzw. technische Fähigkeiten vermitteln).
Bezuschusst werden:
- Tagesveranstaltungen mit mindestens sechs Ar-

beitseinheiten zu je 45 Minuten.
- Zweitägige Seminare mit Übernachtung (z. B.

Samstag/Sonntag) mit insgesamt mindestens acht
Arbeitseinheiten zu je 45 Minuten.

- Mehrtägige Seminare mit mindestens sechs Ar-
beitseinheiten zu je 45 Minuten pro Tag und min-
destens zwei Übernachtungen, höchstens 12 Semi-
nartage. An- und Abreisetag können als volle Tage
abgerechnet werden, wenn mindestens pro Halbtag
am An- und Abreisetag zwei Arbeitseinheiten
nachgewiesen werden, außer bei zweitägigen Se-
minaren.

Die Antragsteller müssen rechtsverbindlich nachwei-
sen, dass die Maßnahme in einem kirchlichen Haus
durchgeführt wird. Ausnahmen bedürfen der schrift-
lichen Begründung.

Richtlinie 3 - Gottesdienstliche, missionarische,
ökumenische Veranstaltungen,

Großveranstaltungen und Ferienspiele
Gefördert werden Jugendgottesdienste (keine Schul-
gottesdienste) und ökumenische Treffen, missionari-
sche Einsätze und Evangelisationen (z. B. mehrtätige
Bibelwochen), mehrtägige zusammenhängende Feri-
enspiele und Großveranstaltungen.
Die Zuschüsse betragen:
- 50,00 Euro pro Tag bei Veranstaltungen mit bis zu

30 Teilnehmenden (für maximal fünf Tage),
- 100,00 Euro pro Tag bei Veranstaltungen ab 31

Teilnehmenden (für maximal fünf Tage),
- 200,00 Euro bei Großveranstaltungen ab 200 Teil-

nehmenden (für maximal einen Tag).
Abrechnungsfähig sind Verbrauchsmaterial, Wer-
bung, Fahrtkosten, Honorare und Verpflegung.
Zum Antrag gehört der Nachweis, dass es sich um eine
von Jugendlichen getragene und an Kinder und Ju-
gendliche gerichtete Veranstaltung handelt.

Richtlinie 4 - Personenbezogener Zuschuss
Es besteht die Möglichkeit, für Vorhaben der Jugend-
arbeit einen personenbezogenen Zuschuss bis zur Hö-
he von 100,00 Euro für sozial schwach gestellte Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene von sechs bis
27 Jahren zu beantragen.

III. Technische Abwicklung
Zur Abrechnung gehören der Verwendungsnachweis,
der Bericht, die Teilnehmerliste und die Belege (so-
fern nicht durch kirchliche Kassen abgerechnet wird
[vgl. I.5]). Dabei ist die Einhaltung der 8-Wochenfrist
unbedingt zu beachten.
Der Verwendungsnachweis wird bei der Antragsbe-
stätigung per Mail zugesandt oder steht im Internet zur
Verfügung.
1. Bericht/Veröffentlichung

Der Bericht soll in kurzer Form einen Eindruck
vom Inhalt und Verlauf der Maßnahme vermitteln.
Bei Richtlinie 3 ist eine Abkündigung/Veröffent-
lichung/ Einladung beizufügen.
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2. Teilnehmerliste
Die Teilnehmerliste soll Angaben über alle Teil-
nehmenden (Name, Alter, Wohnort) und leitende
Personen enthalten.

3. Abrechnung
Die Abrechnung muss Aufschluss über alle Arten
und Summen der Einnahmen und Ausgaben geben.
Die Eigenmittel sind unbedingt auszuweisen.

4. Material
In der Abrechnung dürfen nur Kosten für Materi-
alien eingesetzt werden, die für die Veranstaltung
tatsächlich benötigt und verbraucht werden (kein
Inventar, keine Fachliteratur). Anschaffungen für
die Jugendlichen am Ort, die ihrem Wesen nach
nicht unmittelbar zur Durchführung dieser Maß-
nahmen gehören, sind nicht abrechnungsfähig.

Austritt der Evangelischen
Kirchengemeinde Bronnzell-

Eichenzell aus der Evangelischen
Gesamtgemeinde Fulda

(Gesamtverband Evangelischer
Kirchengemeinden)

Aufgrund bestandskräftiger Entscheidung des Lan-
deskirchenamtes gemäß § 2 Absatz 3 des Verbands-
gesetzes ist die Mitgliedschaft der Evangelischen Kir-
chengemeinde Bronnzell-Eichenzell in der Evangeli-
schen Gesamtgemeinde Fulda (Gesamtverband Evan-
gelischer Kirchengemeinden) mit Ablauf des 31. De-
zember 2010 beendet.

Kassel, den 27. August 2013 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

Außergeltungsetzen eines Dienstsiegels
hier: Evangelische Kirchengemeinde

Unterreichenbach
Das alte Dienstsiegel der Evangelischen Kirchenge-
meinde Unterreichenbach wurde außer Geltung ge-
setzt.

Kassel, den 12. September 2013 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

Ordnung über die Entsendung der
Vertreterinnen und Vertreter auf

Dienstnehmerseite in die 
Arbeitsrechtliche Kommission der 

Diakonie Hessen (EntsendO)
Vom 22. Mai 2013

Gemäß § 7 Absatz 11 des Kirchengesetzes über das
Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse im
diakonischen Dienst (Arbeitsrechtsregelungsgesetz
Diakonie - ARRG.DW) vom 23./28. November 2012
haben der Hauptausschuss des Diakonischen Werkes
in Hessen und Nassau e.V. und der Verwaltungsrat des
Diakonischen Werkes in Kurhessen-Waldeck e.V. in
ihrer gemeinsamen Sitzung am 22. Mai 2013 folgende
Ordnung erlassen:

Ordnung über die Entsendung der
Vertreterinnen und Vertreter auf

Dienstnehmerseite in die Arbeitsrechtliche
Kommission der Diakonie Hessen (EntsendO)

Vom 22. Mai 2013

I. Allgemeines

§ 1
Anwendungsbereich

Diese Ordnung regelt das Verfahren gemäß § 7
ARRG.DW zur Entsendung der Vertreterinnen und
Vertreter auf Dienstnehmerseite in die Arbeitsrechtli-
che Kommission durch Vereinigungen und eine De-
legiertenversammlung der Mitarbeitervertretungen.

§ 2
Organe

(1)  Die Durchführung dieser Ordnung obliegt der
bzw. dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats des Diako-
nischen Werkes. Seine Vertretung übernimmt die
bzw. der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichts-
rats.
(2)  Die Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission, hilfsweise das Diakonische Werk, leistet der
bzw. dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats die notwen-
dige personelle und sachliche Unterstützung.

II. Entsendung durch Vereinigungen

§ 3
Verfahren

(1)  Die Vereinigungen im Sinne des § 7 Absatz 2
ARRG.DW werden von der bzw. dem Vorsitzenden
des Aufsichtsrats spätestens vier Monate vor Beginn
der jeweiligen Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission schriftlich angefragt, ob und welche Personen
sie als Mitglieder und stellvertretende Mitglieder für
die neue Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission
entsenden. Die Entsendung muss gegenüber der bzw.
dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats schriftlich spä-
testens zwei Monate vor Beginn der jeweiligen Amts-
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zeit der Arbeitsrechtlichen Kommission erfolgen.
Dem Entsendungsschreiben ist die Glaubhaftmachung
der Mitgliederzahl gemäß § 7 Absatz 6 ARRG.DW
beizufügen.
(2)  Die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrats stellt
alsdann unverzüglich fest, wie viele Mitglieder und
stellvertretende Mitglieder von entsendungsberech-
tigten Vereinigungen im Sinne von § 7 Absätze 2 bis
4 ARRG.DW in die Arbeitsrechtliche Kommission
entsandt werden und wie viele Mitglieder und stell-
vertretende Mitglieder in einer Delegiertenversamm-
lung der Mitarbeitervertretungen zu wählen sind.

III. Entsendung durch
Delegiertenversammlung der

Mitarbeitervertretungen

§ 4
Wahlausschreiben

(1)  Die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrats ver-
öffentlicht spätestens drei Monate vor dem Ende der
Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission auf der
Internetseite des Diakonischen Werkes das Wahlaus-
schreiben.
(2)  Das Wahlausschreiben muss die Aufforderung an
die Mitarbeitervertretungen der Dienstgeber im Sinne
des Absatz 4 enthalten, jeweils eine Delegierte bzw.
einen Delegierten in die Delegiertenversammlung zu
entsenden, sowie Angaben über
1. das Datum des Wahlausschreibens,
2. das Datum, die Uhrzeit und den Ort der Delegier-

tenversammlung,
3. den Zeitpunkt, bis zu dem die Mitarbeitervertre-

tungen der Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen
Kommission den Namen der bzw. des Delegierten
und die beschäftigende Einrichtung schriftlich
oder per E-Mail mitgeteilt haben müssen und die
Möglichkeit, eine Vertreterin bzw. einen Vertreter
zu benennen und

4. die Möglichkeit, bis zum Beginn der Wahlhand-
lung gegenüber der bzw. dem Vorsitzenden des
Aufsichtsrats schriftlich oder per E-Mail Wahlvor-
schläge zu machen.

(3)  Die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrates stellt
gleichzeitig mit dem Wahlausschreiben auf der Inter-
netseite des Diakonischen Werkes ein Formular zur
Benennung von Delegierten und ein Formular für die
Wahlvorschläge zur Verfügung.
(4)  Spätestens vier Wochen vor dem Tag der Dele-
giertenversammlung versendet die Geschäftsstelle der
Arbeitsrechtlichen Kommission im Auftrag der bzw.
des Vorsitzenden des Aufsichtsrats das Wahlaus-
schreiben, das Formular zur Benennung von Delegier-
ten und das Formular für die Wahlvorschläge außer-
dem schriftlich oder per E-Mail an alle Mitarbeiter-
vertretungen der in privatrechtlicher Trägerschaft or-
ganisierten Mitgliedseinrichtungen des Diakonischen
Werkes (Dienstgeber), die in einem vom Diakoni-
schen Werk erstellten Verzeichnis der Dienstgeber

aufgeführt sind. Stichtag für die Feststellung der
Dienstgeber des Diakonischen Werkes ist der Tag, der
drei Monate vor Beginn der jeweiligen Amtszeit der
Arbeitsrechtlichen Kommission liegt.
(5)  Die Mitarbeitervertretungen benennen gegenüber
der Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Dele-
giertenversammlung schriftlich oder per E-Mail den
bzw. die Delegierte.

§ 5
Wahlvorschläge

(1)  Jede bzw. jeder Delegierte sowie der Gesamtaus-
schuss können bis zum Beginn der Wahlhandlung ge-
genüber der bzw. dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats
schriftlich Wahlvorschläge machen.
(2)  Der Wahlvorschlag muss enthalten
a) den Namen der bzw. des Delegierten, die ausge-

übte Tätigkeit, die beschäftigende Einrichtung
und

b) die unterzeichnete Erklärung der Kandidatin
bzw. des Kandidaten enthalten, dass sie bzw. er
1. die Voraussetzungen für das passive Wahl-

recht nach § 6 Absatz 3 Satz 1 ARRG.DW
erfüllt,

2. Mitglied einer Mitarbeitervertretung im Be-
reich des Diakonischen Werkes ist und von
dieser als Delegierte bzw. Delegierter benannt
wurde und

3. ihrer bzw. seiner Benennung zustimmt.
(3)  Die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrats prüft
die Wählbarkeit der Kandidatin bzw. des Kandidaten.

§ 6
Gesamtausschuss

Die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrats soll den
Gesamtausschuss frühzeitig über die Bereitstellung
der in § 4 Absätze 1 bis 3 genannten Unterlagen auf
der Internetseite des Diakonischen Werks informieren
und um Unterstützung der Delegiertenversammlung,
insbesondere durch Einreichung von Wahlvorschlä-
gen, auffordern.

§ 7
Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung soll spätestens einen
Monat vor dem Ende der Amtszeit der Arbeitsrechtli-
chen Kommission stattfinden. Sie ist nicht öffentlich.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich die von den
Mitarbeitervertretungen benannten Delegierten. An-
hand der Rückmeldungen der Mitarbeitervertretungen
erstellt die Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen
Kommission eine Teilnehmerliste. Die Delegierten
weisen ihre Teilnahmeberechtigung durch Vorlage ei-
nes amtlichen Lichtbildausweises nach.
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§ 8
Kosten

Die Dienstgeber sind verpflichtet, den als Delegierte
benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die für
die Teilnahme an der Delegiertenversammlung not-
wendige Arbeitsbefreiung ohne Minderung der Bezü-
ge zu gewähren und die anfallenden Reisekosten zu
tragen.

§ 9
Gesamtvorschlag und Stimmzettel

(1)  Im Rahmen des Wahlverfahrens sind alle gültigen
Wahlvorschläge zu einem Gesamtvorschlag zusam-
menzustellen und die Kandidatinnen und Kandidaten
in alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen darin
aufzuführen. Dabei ist die beschäftigende Einrichtung
der Kandidatin bzw. des Kandidaten anzugeben.
(2)  Die Stimmzettel sind entsprechend der Gliederung
des Gesamtvorschlags herzustellen. Sie müssen die
gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschrif-
tung haben und die Zahl der zu wählenden Mitglieder
angeben.

§ 10
Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten

Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich der
Delegiertenversammlung persönlich vor.

§ 11
Stimmabgabe

(1)  Die Wahl der Dienstnehmervertreter in die Ar-
beitsrechtliche Kommission erfolgt in zwei Wahlgän-
gen. Im ersten Wahlgang werden die Mitglieder der
Arbeitsrechtlichen Kommission bestimmt. Im zweiten
Wahlgang werden die Stellvertreter und die Ersatz-
mitglieder bestimmt.
(2)  Die bzw. der Wahlberechtigte übt ihr bzw. sein
Stimmrecht dadurch aus, dass sie bzw. er in den beiden
Wahlgängen auf dem Stimmzettel jeweils höchstens
so viele Namen ankreuzt, wie Sitze von der Dienst-
nehmerseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission zu
besetzen bzw. Stellvertreter zu wählen sind. Stimm-
häufungen zugunsten einer oder eines Kandidaten sind
unzulässig.
(3)  Die Wahl findet in schriftlicher und geheimer
Form statt. Die unbeobachtete Kennzeichnung der
Stimmzettel ist sicherzustellen.

§ 12
Wahlergebnis

(1)  Die Auszählung der Stimmen ist für die Wahlbe-
rechtigten öffentlich und darf nicht unterbrochen wer-
den.
(2)  Ungültig sind Stimmzettel
a) aus denen sich die Willenserklärung der Wähle-

rin bzw. des Wählers nicht zweifelsfrei ergibt
oder

b) bei denen mehr Namen als zulässig angekreuzt
sind.

(3)  Im ersten Wahlgang sind als Mitglieder der Ar-
beitsrechtlichen Kommission die Personen gewählt,
die die meisten Stimmen auf sich vereinigen.
(4)  Im zweiten Wahlgang sind als stellvertretende
Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission die
Personen gewählt, die die meisten Stimmen auf sich
vereinigen. Die in der Stimmenzahl folgenden Perso-
nen sind in der Reihenfolge ihrer Stimmen Ersatzmit-
glieder.
(5)  Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los.
(6)  Nach Beendigung der jeweiligen Wahl stellt die
bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich
fest, wie viele Stimmen auf die einzelnen Vorgeschla-
genen entfallen sind und ermittelt die Reihenfolge der
Gewählten nach der Stimmenzahl.
(7)  Die oder der Vorsitzende des Aufsichtsrats stellt
das Wahlergebnis in einer Wahlniederschrift fest, die
von der bzw. dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu
unterzeichnen ist, und gibt es auf der Internetseite des
Diakonischen Werkes bekannt. Das Wahlergebnis
muss die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen
Stimmen und die Zahl der auf jede Kandidatin bzw.
jeden Kandidaten entfallenden gültigen Stimmen ent-
halten.
(8)  Nach der Wahl teilt die bzw. der Vorsitzende des
Aufsichtsrats der Geschäftsstelle der Arbeitsrechtli-
chen Kommission Namen und Anschriften der in die
Arbeitsrechtliche Kommission gewählten Mitglieder
und deren Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter mit.

IV. Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 13
Vorzeitiges Ausscheiden eines Mitglieds aus der

Arbeitsrechtlichen Kommission
(1)  Scheidet ein durch die Delegiertenversammlung
entsandtes Mitglied oder stellvertretendes Mitglied
vorzeitig aus der Arbeitsrechtlichen Kommission aus,
rückt das stellvertretende Mitglied nach, das die
nächsthöhere Stimmenzahl erreicht hat. Für das nach-
rückende stellvertretende Mitglied rückt das Ersatz-
mitglied nach, das die nächsthöhere Stimmenzahl er-
reicht hat.
(2)  Ist die Liste erschöpft, so lädt die bzw. der Vor-
sitzende des Aufsichtsrats unverzüglich zu einer
Nachwahl ein. Für das Verfahren gilt Abschnitt III.
dieser Ordnung entsprechend.
(3)  Die nach Absatz 1 notwendigen Feststellungen
trifft die bzw. der Vorsitzende der Arbeitsrechtlichen
Kommission.

§ 14
Übergangsbestimmungen

Bis zur Bildung des Aufsichtsrats der Diakonie Hessen
werden die Aufgaben der bzw. des Vorsitzenden des
Aufsichtsrats von dem Vorsitzenden des bisherigen

140   Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck - 9/2013



Verwaltungsrats des Diakonischen Werkes in Kurhes-
sen-Waldeck e.V. wahrgenommen. Seine Vertretung
übernimmt für diesen Zeitraum die stellvertretende
Vorsitzende des bisherigen Hauptausschusses des Di-
akonischen Werkes in Hessen und Nassau e.V.

§ 15
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 23. Mai 2013 in Kraft.

Vorstehende Ordnung des Diakonischen Werkes wird
hiermit bekannt gegeben.

Kassel, den 18. September 2013 Landeskirchenamt
J o e d t

Oberlandeskirchenrat

Ordnung über das
Ersatzentsendungsverfahren zur

Besetzung der Dienstnehmerseite der 
Arbeitsrechtlichen Kommission der 
Diakonie Hessen (ErsatzEntsendO)

Vom 22. Mai 2013
Gemäß § 22 des Kirchengesetzes über das Verfahren
zur Regelung der Arbeitsverhältnisse im diakonischen
Dienst (Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie –
ARRG.DW) vom 23./ 28. November 2012 haben der
Hauptausschuss des Diakonischen Werkes in Hessen
und Nassau e.V. und der Verwaltungsrat des Diako-
nischen Werkes in Kurhessen-Waldeck e.V. in ihrer
gemeinsamen Sitzung am 22. Mai 2013 folgende Ord-
nung erlassen:

Ordnung über das
Ersatzentsendungsverfahren zur Besetzung

der Dienstnehmerseite der Arbeitsrechtlichen
Kommission der Diakonie Hessen

(ErsatzEntsendO)
Vom 22. Mai 2013

I. Allgemeines

§ 1
Anwendungsbereich

(1)  Diese Ordnung regelt das Verfahren der geheimen
und unmittelbaren Wahl der weiteren Vertreterinnen
und Vertreter auf Dienstnehmerseite zur Besetzung
der Arbeitsrechtlichen Kommission durch die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, wenn die Mitarbeiterver-
tretungen das Entsendungsrecht nach § 7 Absatz 7
ARRG.DW nicht oder nur teilweise wahrnehmen.
(2)  Die Wahl erfolgt als Briefwahl nach dem Mehr-
heitsprinzip.

§ 2
Organe

(1)  Sobald feststeht, dass die Mitarbeitervertretungen
das Entsendungsrecht nach § 7 Absatz 7 ARRG.DW
nicht oder nur teilweise wahrnehmen, lädt die bzw. der
Vorsitzende des Aufsichtsrats den Aufsichtsrat des
Diakonischen Werkes unverzüglich zu einer außeror-
dentlichen Sitzung ein. Seine Vertretung übernimmt
die bzw. der stellvertretende Vorsitzende des Auf-
sichtsrats.
(2)  Der Aufsichtsrat bestellt einen Wahlvorstand, der
die Wahl durchführt und leitet, und setzt den Tag der
Stimmabgabe fest. Der Tag der Stimmabgabe soll
nicht später als vier Monate nach der außerordentli-
chen Sitzung des Aufsichtsrats liegen.
(3)  Die Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission, hilfsweise das Diakonische Werk, leistet dem
Aufsichtsrat und dem Wahlvorstand die notwendige
personelle und sachliche Unterstützung.

II. Entsendung durch Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter

§ 3
Wahlvorstand

(1)  Der Wahlvorstand besteht aus drei Personen und
wird aus der Mitte des Aufsichtsrats gebildet.
(2)  Mitglieder des Wahlvorstands sollen die Personen
sein, die gemäß § 17 Absatz 1 Nummer 2 der Satzung
des Diakonischen Werkes die Evangelische Kirche in
Hessen und Nassau bzw. die Evangelische Kirche von
Kurhessen-Waldeck vertreten.
(3)  Wer für die Arbeitsrechtliche Kommission kandi-
diert, kann nicht Mitglied des Wahlvorstandes sein.
Kandidiert ein Mitglied des Wahlvorstandes für die
Arbeitsrechtliche Kommission, so ist für ihn unver-
züglich ein neues Mitglied zu bestellen. Dasselbe gilt,
wenn ein Mitglied aus sonstigen Gründen aus dem
Wahlvorstand ausscheidet.
(4)  Der Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte Vorsitz,
Stellvertretung und Schriftführer. Seine Handlungen
nimmt er mit mindestens drei Mitgliedern vor.
(5)  Die Mitglieder des Wahlvorstandes üben ihr Amt
unentgeltlich als Ehrenamt aus; sie sind zur ordnungs-
gemäßen Durchführung ihrer Aufgaben im notwendi-
gen Umfang von der dienstlichen Tätigkeit freizustel-
len.

§ 4
Wahlausschreiben

(1)  Der Wahlvorstand veröffentlicht spätestens zwei
Wochen nach der außerordentlichen Sitzung des Auf-
sichtsrats auf der Internetseite des Diakonischen Wer-
kes das Wahlausschreiben.
(2)  Das Wahlausschreiben muss die Aufforderung an
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enthalten, sich an
der Wahl zu beteiligen, sowie Angaben über
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1. das Datum des Wahlausschreibens,
2. die Zahl der zu wählenden Dienstnehmervertreter

für die Arbeitsrechtliche Kommission,
3. die Möglichkeit, Wahlvorschläge zu machen und

den Zeitpunkt, bis zu dem die Wahlvorschläge bei
der Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission eingegangen sein müssen,

4. den Hinweis, dass die Stimmzettel spätestens vier
Wochen vor dem Tag der Stimmabgabe von der
Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on versendet werden,

5. den Tag der Stimmabgabe,
6. den Hinweis, dass nur Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter wählen können, die in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind,

7. den Hinweis, dass die Wählerverzeichnisse spä-
testens sechs Wochen vor dem Tag der Stimmab-
gabe in den Einrichtungen ausgelegt werden und
Einsprüche gegen die Wählerverzeichnisse bis
zum Tag der Stimmabgabe schriftlich und begrün-
det beim Dienstgeber eingelegt werden können,

8. den Hinweis, dass die Wählerverzeichnisse nach
§ 5 dieser Ordnung der Geschäftsstelle der Ar-
beitsrechtlichen Kommission bis spätestens drei
Wochen nach dem Tag der Stimmabgabe zuge-
gangen sein müssen sowie

9. den Tag der Stimmauszählung, der nicht später als
sechs Wochen nach dem Tag der Stimmabgabe
liegen soll.

(3)  Gleichzeitig mit dem Erlass des Wahlausschrei-
bens stellt der Wahlvorstand auf der Internetseite des
Diakonischen Werkes ein Formular für die Wahlvor-
schläge zur Verfügung.
(4)  Die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrats soll
alle in privatrechtlicher Trägerschaft organisierten
Mitgliedseinrichtungen des Diakonischen Werkes
(Dienstgeber), die am Tag vor dem ersten Tag des
Wahlzeitraums in einem vom Diakonischen Werk er-
stellten Verzeichnis der Einrichtungen aufgeführt
sind, über die Bereitstellung der in Absätze 1 bis 3
genannten Unterlagen auf der Internetseite des Dia-
konischen Werks informieren. Die Dienstgeber sollen
diese Informationen in geeigneter Weise ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern bekannt geben.

§ 5
Wählerverzeichnis

(1)  Die Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission versendet im Auftrag des Wahlvorstandes
zwei Formulare für das Wählerverzeichnis schriftlich
oder per E-Mail an alle Dienstgeber, die am Tag vor
dem ersten Tag des Wahlzeitraums in einem vom Di-
akonischen Werk erstellten Verzeichnis der Einrich-
tungen aufgeführt sind. Der Versand der Formulare
soll spätestens zehn Wochen vor dem Tag der Stimm-
abgabe erfolgen.
(2)  Der Dienstgeber bestätigt gegenüber der Ge-
schäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission bis

spätestens acht Wochen vor dem Tag der Stimmabga-
be schriftlich oder per-Email den Erhalt der Formulare
für das Wählerverzeichnis.
(3)  Der Dienstgeber erstellt ein Wählerverzeichnis
mit den Namen der wahlberechtigten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in doppelter Ausfertigung. Hierzu
stellt er die Wahlberechtigung einer jeden Mitarbeite-
rin bzw. eines jeden Mitarbeiters fest.
(4)  Das Wählerverzeichnis muss beim Dienstgeber
spätestens sechs Wochen vor dem Tag der Stimmab-
gabe bis zum Ablauf des Tages der Stimmabgabe öf-
fentlich ausliegen und ist während dieses Zeitraums
bei Änderungen zu aktualisieren.
(5)  Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis können
beim Dienstgeber bis zum Ablauf des Tages der
Stimmabgabe geltend gemacht werden. Einsprüche
sind innerhalb von zwei Wochen nach Eingang beim
Dienstgeber zu bescheiden. Sofern Einsprüche gegen
das Wählerverzeichnis nicht einvernehmlich erledigt
werden können, entscheidet nach Anhörung des
Dienstgebers der Wahlvorstand endgültig.
(6)  Der Dienstgeber informiert die Geschäftsstelle der
Arbeitsrechtlichen Kommission spätestens sechs Wo-
chen vor dem Tag der Stimmabgabe darüber, für wie
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Tag der
Stimmabgabe voraussichtlich Stimmzettel benötigt
werden.
(7)  Der Dienstgeber übersendet spätestens drei Wo-
chen nach dem Tag der Stimmabgabe eine Ausferti-
gung des Wählerverzeichnisses an die Geschäftsstelle
der Arbeitsrechtlichen Kommission. Maßgeblich ist
der Eingang bei der Geschäftsstelle der Arbeitsrecht-
lichen Kommission.

§ 6
Wahlvorschläge

(1)  Jede wahlberechtigte Mitarbeiterin bzw. jeder
wahlberechtigte Mitarbeiter kann gegenüber dem
Wahlvorstand schriftlich Wahlvorschläge machen.
(2)  Der Wahlvorschlag muss enthalten
a) den Namen der Kandidatin bzw. des Kandidaten,

die ausgeübte Tätigkeit und die beschäftigende
Einrichtung und

b) die unterzeichnete Erklärung der Kandidatin
bzw. des Kandidaten, dass sie bzw. er
1. die Voraussetzungen für das passive Wahl-

recht nach § 6 Absatz 3 ARRG.DW erfüllt und
2. ihrer bzw. seiner Benennung zustimmt.

Die Wahlvorschläge müssen von der vorschlagenden
Mitarbeiterin bzw. dem vorschlagenden Mitarbeiter
und wenigstens fünf weiteren wahlvorschlagsberech-
tigten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern unterzeich-
net und dem Wahlvorstand spätestens sechs Wochen
vor dem Tag der Stimmabgabe zugegangen sein.
(3)  Der Wahlvorstand prüft die Wählbarkeit der Kan-
didatin bzw. des Kandidaten.
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§ 7
Stimmzettel

(1)  Im Rahmen des Wahlverfahrens sind alle gültigen
Wahlvorschläge zu einem Gesamtvorschlag zusam-
menzustellen und die Kandidatinnen und Kandidaten
in alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen darin
aufzuführen. Dabei ist die beschäftigende Einrichtung
der Kandidatin bzw. des Kandidaten anzugeben.
(2)  Die Stimmzettel sind entsprechend der Gliederung
des Gesamtvorschlags herzustellen. Sie müssen die
gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschrif-
tung haben und die Zahl der zu wählenden Mitglieder
angeben.

§ 8
Stimmabgabe

(1)  Die Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission versendet im Auftrag des Wahlvorstands spä-
testens vier Wochen vor dem Tag der Stimmabgabe
an alle Dienstgeber die Stimmzettel, Stimmzettel-Um-
schläge und Wahlbriefe zur Weitergabe an die im
Wählerverzeichnis enthaltenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
(2)  Der Dienstgeber bestätigt gegenüber der Ge-
schäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission bis
spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Stimmab-
gabe schriftlich oder per E-Mail die Weitergabe der
Wahlunterlagen.
(3)  Die bzw. der Wahlberechtigte übt ihr bzw. sein
Stimmrecht dadurch aus, dass sie bzw. er auf dem
Stimmzettel so viele Namen ankreuzt, wie Sitze von
der Dienstnehmerseite in der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission zu besetzen sind. Stimmhäufungen zugunsten
einer Kandidatin oder eines Kandidaten sind unzuläs-
sig.
(4)  Die bzw. der Wahlberechtigte steckt den Stimm-
zettel in den für die Wahl vorgesehenen Umschlag mit
der Aufschrift "Stimmzettel-Umschlag" und ver-
schließt ihn. Diesen steckt sie bzw. er in einen weiteren
Umschlag mit der Aufschrift "Wahlbrief" und versieht
ihn mit ihrem bzw. seinem Namen und der Einrich-
tungsadresse als Absender. Sie bzw. er verschließt den
Wahlbrief und versendet ihn spätestens am Tag der
Stimmabgabe selbst oder über die Einrichtung an den
Wahlvorstand. Maßgeblich ist das Datum des Post-
stempels.

§ 9
Wahlergebnis

(1)  Die Auszählung der Stimmen findet in der Lan-
desgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes in Frank-
furt statt. Sie ist für die Wahlberechtigten öffentlich
und darf nicht unterbrochen werden.
(2)  Ungültig sind Stimmzettel
a) aus denen sich die Willenserklärung der Wähle-

rin bzw. des Wählers nicht zweifelsfrei ergibt,
b) bei denen mehr Namen als zulässig angekreuzt

sind.

(3)  Gewählt sind die Personen, die die meisten Stim-
men auf sich vereinigen. Bei gleicher Stimmenzahl
entscheidet das Los. Die in der Stimmenzahl folgen-
den Personen sind stellvertretende Mitglieder und Er-
satzmitglieder.
(4)  Am Tag der Stimmauszählung stellt der Wahlvor-
stand fest, wie viele Stimmen auf die einzelnen Vor-
geschlagenen entfallen sind und ermittelt die Reihen-
folge der Gewählten nach der Stimmenzahl.
(5)  Der Wahlvorstand stellt das Wahlergebnis in einer
Wahlniederschrift fest, die von der bzw. dem Vorsit-
zenden des Wahlvorstands zu unterzeichnen ist, und
gibt es auf der Internetseite des Diakonischen Werkes
bekannt. Das Wahlergebnis muss die Zahl der insge-
samt abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der
auf jede Kandidatin bzw. jeden Kandidaten entfallen-
den gültigen Stimmen enthalten.
(6)  Nach der Wahl teilt der Wahlvorstand der Ge-
schäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission Na-
men und Anschriften der in die Arbeitsrechtliche
Kommission gewählten Mitglieder und deren Stell-
vertreterinnen bzw. Stellvertreter mit.

§ 10
Aufbewahrung von Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen werden bei der Geschäftsstelle
der Arbeitsrechtlichen Kommission mindestens für
die Dauer der Amtsperiode aufbewahrt.

III. Schlussvorschriften

§ 11
Vorzeitiges Ausscheiden eines Mitglieds aus der

Arbeitsrechtlichen Kommission
(1)  Scheidet ein durch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter entsandtes Mitglied aus der Arbeitsrechtli-
chen Kommission aus, rückt das Ersatzmitglied nach,
das die nächsthöhere Stimmenzahl erreicht hat.
(2)  Ist die Liste erschöpft, so lädt die bzw. der Vor-
sitzende des Aufsichtsrats unverzüglich zu einer
Nachwahl ein. Für das Verfahren gilt Abschnitt III.
dieser Ordnung entsprechend.
(3)  Die nach Absatz 1 notwendigen Feststellungen
trifft die bzw. der Vorsitzende der Arbeitsrechtlichen
Kommission.

§ 12
Übergangsbestimmungen

Bis zur Bildung des Aufsichtsrats der Diakonie Hessen
werden die Aufgaben der bzw. des Vorsitzenden des
Aufsichtsrats von dem Vorsitzenden des bisherigen
Verwaltungsrats des Diakonischen Werkes in Kurhes-
sen-Waldeck e.V. wahrgenommen. Seine Vertretung
übernimmt für diesen Zeitraum die stellvertretende
Vorsitzende des bisherigen Hauptausschusses des Di-
akonischen Werkes in Hessen und Nassau e.V.
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§ 13
Inkrafttreten

Diese Wahlordnung tritt am 23. Mai 2013 in Kraft.

Vorstehende Ordnung des Diakonischen Werkes wird
hiermit bekannt gegeben.

Kassel, den 18. September 2013 Landeskirchenamt
J o e d t

Oberlandeskirchenrat

Ordnung
für die Schlichtungsstelle

der Diakonie Hessen
(Schlichtungsordnung – SchlO)

Vom 11. September 2013
Der Aufsichtsrat der Diakonie Hessen – Diakonisches
Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck
e.V. hat in seiner Sitzung am 11. September 2013 fol-
gende Ordnung erlassen:

Ordnung
für die Schlichtungsstelle der Diakonie Hessen

(Schlichtungsordnung – SchlO)
Vom 11. September 2013

§ 1
Aufgaben der Schlichtungsstelle

(1)  Die Schlichtungsstelle hat die Aufgabe, Mei-
nungsverschiedenheiten zu schlichten, die sich aus
dem Arbeitsverhältnis zwischen einer Mitarbeiterin
bzw. einem Mitarbeiter und dem Arbeitgeber ergeben
(individualrechtliche Verfahren).
(2)  Ausgenommen von der sachlichen Zuständigkeit
der Schlichtungsstelle sind Fragen des Bestehens, des
Inhalts oder des Umfangs eines Anspruchs auf eine
zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung
bei einer Zusatzversorgungskasse.

§ 2
Besetzung der Schlichtungsstelle

(1)  Die Schlichtungsstelle besteht aus mindestens vier
Kammern. Der Aufsichtsrat des Diakonischen Werks
kann bei Bedarf die Errichtung weiterer Kammern be-
schließen.
(2)  Die Kammern bestehen aus einer oder einem Vor-
sitzenden, einem beisitzenden Mitglied der Dienstge-
berseite und einem beisitzenden Mitglied der Dienst-
nehmerseite.
(3)  Die Vorsitzenden
1. müssen die Befähigung zum Richteramt besitzen,
2. müssen aufgrund ihrer Kenntnis der Verhältnisse

in der Diakonie für das Amt geeignet sein,

3. dürfen hauptberuflich weder dem Diakonischen
Werk noch einer der diesem angeschlossenen Ein-
richtungen angehören und

4. sollen zu Ämtern einer der in der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen in Deutschland zusam-
mengeschlossenen Religionsgemeinschaften
wählbar sein.

(4)  Die Beisitzer
1. müssen haupt- oder ehrenamtlich in der diakoni-

schen Arbeit tätig sein und
2. dürfen nicht bei einer am Schlichtungsverfahren

beteiligten Einrichtung beschäftigt sein.

§ 3
Bestellung der Mitglieder der Schlichtungsstelle

(1)  Die Amtszeit der Mitglieder der Schlichtungsstel-
le beträgt sechs Jahre. Solange eine neue Besetzung
nicht erfolgt ist, bleiben die bisherigen Mitglieder im
Amt.
(2)  Der Aufsichtsrat des Diakonischen Werks beruft
so viele Vorsitzende, wie Kammern errichtet werden
sollen. Liegt ein einvernehmlicher Vorschlag des Vor-
stands des Diakonischen Werks und des Gesamtaus-
schusses vor, so ist der Aufsichtsrat hieran gebunden.
(3)  Die Beisitzer werden für jeden einzelnen Fall von
den Parteien aus einer bei der Geschäftsstelle der
Schlichtungsstelle hinterlegten Beisitzerliste ausge-
wählt. Die Geschäftsstelle führt in alphabetischer Rei-
henfolge der Nachnamen jeweils eine Liste für die
Dienstgeber- und Dienstnehmerbeisitzer, getrennt
nach den Regionen Kassel (Kirchengebiet der Evan-
gelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck) und
Frankfurt (Kirchengebiet der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau). Sofern die Einrichtung außerhalb
des Kirchengebietes liegt, wird sie dem Kirchengebiet
zugeordnet, in dem der Mehrheitsgesellschafter des
privatrechtlich verfassten Rechtsträgers, der Mitglied
im Diakonischen Werk ist, seinen Sitz hat. Die Dienst-
geberbeisitzer werden vom Vorstand des Diakoni-
schen Werks benannt. Die Dienstnehmerbeisitzer wer-
den vom Gesamtausschuss benannt. Es müssen je-
weils mindestens so viele Beisitzer benannt werden,
wie Kammern errichtet werden sollen. Verzichtet ein
Beteiligter auf sein Wahlrecht, benennt er innerhalb
einer von der Geschäftsstelle gesetzten Frist keinen
Beisitzer oder ist der gewählte Beisitzer verhindert
bzw. ausgeschlossen worden, so benennt die Ge-
schäftsstelle der Schlichtungsstelle für dieses Schlich-
tungsverfahren einen Beisitzer von der Beisitzerliste.
§ 5 Absatz 2 Nr. 2 dieser Ordnung gilt entsprechend.

§ 4
Geschäftsstelle

Für die Geschäftsführung der Schlichtungsstelle wird
eine Geschäftsstelle beim Diakonischen Werk einge-
richtet. Die Geschäftsstelle hat ihren Sitz in Kassel.
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§ 5
Geschäftsverteilung

(1)  Die Vorsitzenden der Kammern verabschieden
durch Beschluss mit einfacher Mehrheit einen Ge-
schäftsverteilungsplan.
(2)  Solange kein Beschluss vorliegt, ermittelt die Ge-
schäftsstelle die Zuständigkeit der Vorsitzenden für
die einzelnen Schlichtungsfälle nach folgendem Ver-
fahren:
1. Die Geschäftsstelle führt in alphabetischer Rei-

henfolge der Nachnamen eine Liste der Vorsitzen-
den, getrennt nach den Regionen Kassel (Kirchen-
gebiet der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck) und Frankfurt (Kirchengebiet der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und Nassau).

2. Die Übernahme des Vorsitzes in einem Schlich-
tungsfall durch die auf der Liste aufgeführten Per-
sonen erfolgt fortlaufend in alphabetischer Rei-
henfolge der Nachnamen der jeweiligen regionalen
Liste. Ist die Person, auf die nach dieser Reihen-
folge die Übernahme des Vorsitzes entfallen wür-
de, an der Ausübung gehindert, tritt an ihre bzw.
seine Stelle die Person, welche in der alphabeti-
schen Reihenfolge der jeweiligen regionalen Liste
an nächster Stelle steht. Ist die Übernahme des
Vorsitzes in einem Schlichtungsfall durch die auf
der regionalen Liste geführten Personen nicht
möglich, übernimmt den Vorsitz eine Person der
anderen regionalen Liste. Sätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend.

(3)  Über den Ausschluss eines Mitgliedes der Schlich-
tungsstelle entscheidet die bzw. der Vorsitzende, so-
weit diese bzw. dieser selbst betroffen ist, die Person,
welche auf der Liste der Vorsitzenden an nächster
Stelle steht. Wird die bzw. der Vorsitzende der
Schlichtungsstelle ausgeschlossen, so tritt an dessen
Stelle die Person, welche auf der Liste der Vorsitzen-
den an nächster Stelle steht. § 5 Absatz 2 Nr. 2 dieser
Ordnung gilt entsprechend.

§ 6
Rechtsstellung der Mitglieder der

Schlichtungsstelle
(1)  Die Mitglieder der Schlichtungsstelle sind an Wei-
sungen nicht gebunden und üben ihr Amt nach bestem
Wissen und Gewissen aus. Sie haben über Angele-
genheiten und Tatsachen, die ihnen aufgrund ihrer Zu-
gehörigkeit zur Schlichtungsstelle bekannt geworden
sind, Stillschweigen zu bewahren.
(2)  Hinsichtlich des Ausschlusses von Mitgliedern
der Schlichtungsstelle muss ein wichtiger Grund vor-
liegen. Wichtige Gründe sind insbesondere die in § 41
ZPO genannten. Darüber hinaus liegt ein wichtiger
Grund vor, wenn ein Mitglied der Schlichtungsstelle
eine Partei vor Beginn des Verfahrens im Zusammen-
hang mit dessen Streitgegenstand beraten oder vertre-
ten hat.
(3)  Wird eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter des
Diakonischen Werks oder einer der diesem ange-

schlossenen Einrichtungen als Beisitzerin bzw. Bei-
sitzer für ein Schlichtungsverfahren benannt, entschei-
det die Person frei darüber, ob sie das Amt annimmt.
Nimmt die Person das Amt an, so hat ihr der Dienst-
geber die zur Teilnahme an der mündlichen Verhand-
lung einschließlich der angemessenen Reisezeit erfor-
derliche Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Ver-
gütung zu gewähren.

§ 7
Grundsätze des Verfahrens

(1)  Auf Antrag einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitar-
beiters oder eines Arbeitgebers wird die Schlichtungs-
stelle tätig. Der Antrag muss der Geschäftsstelle
schriftlich oder elektronisch zugehen. Der Antrag
muss den Antragsteller, den Antragsgegner, die sons-
tigen Beteiligten sowie den Streitgegenstand bezeich-
nen und soll den gewünschten Beisitzer und ein be-
stimmtes Begehren enthalten.
(2)  Die Geschäftsstelle übersendet den Antrag an den
Antragsgegner und bestimmt eine Frist von zwei Wo-
chen zur schriftlichen Stellungnahme. Die Frist kann
im Einzelfall durch die bzw. den Vorsitzenden ver-
kürzt oder verlängert werden. Ausschlaggebend für
die Wahrung der Frist ist der Eingang bei der Ge-
schäftsstelle. Die Stellungnahme des Antragsgegners
soll den gewünschten Beisitzer enthalten.
(3)  Die bzw. der Vorsitzende trifft die zur Aufklärung
des Sachverhalts dienlichen Maßnahmen. Die Sach-
verhaltsaufklärung erfolgt ausschließlich auf Basis
des Vortrages in den Stellungnahmen und der münd-
lichen Verhandlung. Auf Wunsch der Mitarbeiterin
bzw. des Mitarbeiters hat die bzw. der Vorsitzende ei-
ne schriftliche Stellungnahme der zuständigen Mitar-
beitervertretung einzuholen.
(4)  Die bzw. der Vorsitzende kann – zunächst ohne
Hinzuziehen der Beisitzer – versuchen, auf mündli-
chem oder schriftlichem Wege einen Ausgleich zwi-
schen den Parteien herbeizuführen.
(5)  Ist die Schlichtungsstelle nach Aktenlage für die
Entscheidung offensichtlich unzuständig, so kann die
bzw. der Vorsitzende den Antrag als unzulässig ab-
lehnen. Der Bescheid ist zu begründen und zuzustel-
len.
(6)  Die Parteien sind zur Teilnahme an der mündli-
chen Verhandlung einschließlich der erforderlichen
Reisezeit von der Arbeit freizustellen. Die Kosten für
die Freistellung und die Reisekosten trägt der jeweili-
ge Arbeitgeber.
(7)  Die bzw. der Vorsitzende bestimmt unverzüglich
den Termin zur mündlichen Verhandlung und lädt die
Parteien und die sonstigen Beteiligten mit einer Frist
von zwei Wochen ein. Die Frist kann im Einzelfall
durch die bzw. den Vorsitzenden verkürzt oder ver-
längert werden. Für Terminsänderungen gilt § 227
ZPO entsprechend. Die mündliche Verhandlung fin-
det in der Regel am Dienstort der Mitarbeiterin bzw.
des Mitarbeiters statt.
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(8)  Der Schriftverkehr im gesamten vorgenannten
Verfahren kann auf postalischem oder elektronischem
Weg erfolgen.

§ 8
Verhandlungstermin

(1)  Die Schlichtungsstelle verhandelt nicht öffentlich.
Die Verhandlungsleitung und die Aufrechterhaltung
der Ordnung in der Sitzung obliegen der bzw. dem
Vorsitzenden.
(2)  Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter soll in der
Regel persönlich erscheinen; nur bei länger dauernder
krankheitsbedingter Verhinderung kann sie bzw. er
sich mit Zustimmung der bzw. des Vorsitzenden durch
einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
(3)  Für den Arbeitgeber erscheint ein Mitglied der
Geschäftsführung der Einrichtung oder eine von der
Geschäftsführung bevollmächtigte bei der Einrich-
tung oder einer mit ihr verbundenen diakonischen Ein-
richtung beschäftigte Person.
(4)  Auf Wunsch der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbei-
ters nimmt ein Mitglied der Mitarbeitervertretung oder
der Schwerbehindertenvertretung als Beteiligter an
der mündlichen Verhandlung teil. § 7 Absatz 6 dieser
Ordnung gilt entsprechend.

§ 9
Schlichtungsvorschlag

(1)  Die jeweilige Kammer hat auf eine gütliche Eini-
gung zwischen den Parteien hinzuwirken. Die Eini-
gung ist zu protokollieren und von den Parteien zu un-
terzeichnen. Die Parteien können eine Widerrufsfrist
bestimmen.
(2)  Kann in der mündlichen Verhandlung ein Aus-
gleich nicht erreicht werden, so macht die Kammer
einen Schlichtungsvorschlag. Schlichtungsvorschläge
bedürfen der Mehrheit der Kammermitglieder. Die
Beratung der Kammer ist nicht öffentlich. Der
Schlichtungsvorschlag ist schriftlich zu begründen,
von allen Mitgliedern der Kammer zu unterzeichnen
und den Beteiligten zuzustellen. § 7 Absatz 8 dieser
Ordnung gilt entsprechend. Die Beteiligten erklären
innerhalb der von der Kammer gesetzten Frist, ob sie
den Schlichtungsvorschlag annehmen. Nichterklä-
rung gilt als Ablehnung.
(3)  Erscheint eine Partei zum festgesetzten Verhand-
lungstermin nicht, kann die Kammer auch ohne wei-
tere mündliche Verhandlung nach Aktenlage einen
Schlichtungsvorschlag machen (Versäumnis-Schlich-
tungsvorschlag).
(4)  Die Beteiligten sind darauf hinzuweisen, dass bei
Nichtannahme des Schlichtungsvorschlages der
Rechtsweg offen steht.

§ 10
Schlichtungsstatistik

Die Geschäftsstelle führt eine Schlichtungsstatistik,
die mindestens einmal jährlich zum 31.12. aktualisiert
werden soll. Die Schlichtungsstatistik wird dem Vor-

stand des Diakonischen Werks und dem Gesamtaus-
schuss zeitnah zur Verfügung gestellt.

§ 11
Akten der Schlichtungsstelle

Die Akten der Schlichtungsstelle sind unter Sicher-
stellung der Geheimhaltung bei der Geschäftsstelle
der Schlichtungsstelle aufzubewahren.

§ 12
Kosten

(1)  Das Schlichtungsverfahren ist gebührenfrei.
(2)  Die Kosten der Geschäftsstelle der Schlichtungs-
stelle trägt das Diakonische Werk.
(3)  Vorsitzende und Beisitzer üben ihr Amt ehren-
amtlich aus. Die Reisekosten der Vorsitzenden und der
Beisitzer werden vom Diakonischen Werk erstattet.
Die Vorsitzenden erhalten eine Aufwandsentschädi-
gung. Das Nähere regelt eine Ordnung, die vom Auf-
sichtsrat des Diakonischen Werks beschlossen wird.
(4)  Weitere Kosten werden vom Diakonischen Werk
nicht übernommen.

§ 13
Information der Schlichter

Das Diakonische Werk führt, gemeinsam mit dem Ge-
samtausschuss, regelmäßig (mindestens einmal jähr-
lich) eine Informationsveranstaltung für die Vorsit-
zenden und die Beisitzer durch. Hier soll über die Ver-
änderungen des kirchlich-diakonischen Arbeitsrechts
informiert werden. Aktuelle gesetzliche Änderungen
und Rechtsprechungen sollen ebenfalls behandelt
werden. Die Geschäftsstelle der Schlichtungsstelle
soll daneben ein jährliches Treffen der Schlichter zum
fachlichen Austausch untereinander ermöglichen. Für
die Informationsveranstaltung gemäß Satz 1 gelten die
Regelungen des § 6 Absatz 3 und § 12 Absatz 3 ent-
sprechend.

§ 14
Übergangsbestimmung

(1)  Bis zur Konstituierung der Schlichtungsstelle der
Diakonie Hessen werden deren Aufgaben von der
Schlichtungsstelle des Diakonischen Werkes in Hes-
sen und Nassau und von der Schlichtungsstelle des
Diakonischen Werkes in Kurhessen-Waldeck für den
jeweiligen Bereich wahrgenommen.
(2)  Die Vorsitzenden der jeweiligen Schlichtungs-
stelle führen die Geschäfte auf Basis des jeweils gel-
tenden Rechts bis zur Konstituierung der Schlich-
tungsstelle der Diakonie Hessen weiter.

§ 15
Inkrafttreten

(1)  Diese Ordnung tritt am 12. September 2013 in
Kraft.
(2)  Gleichzeitig treten die Ordnung für die Schlich-
tungsstelle des Diakonischen Werkes in Kurhessen-
Waldeck vom 22. September 1966 sowie die Ordnung
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für die Schlichtungsstelle beim Diakonischen Werk in
Hessen und Nassau vom 21. Oktober 1966, zuletzt ge-
ändert am 7. März 2007 (SchlO/DW), außer Kraft.

Vorstehende Ordnung des Diakonischen Werkes wird
hiermit bekannt gegeben.

Kassel, den 18. September 2013 Landeskirchenamt
J o e d t

Oberlandeskirchenrat

Ordnung
über die Entschädigung der Mitglieder

des Kirchengerichts für
Mitarbeitervertretungssachen,
der Schlichtungsstelle und des
Schlichtungsausschusses der 

Arbeitsrechtlichen Kommission der 
Diakonie Hessen

(Entschädigungsordnung – EntschO)
Vom 11. September 2013

Der Aufsichtsrat der Diakonie Hessen – Diakonisches
Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck
e.V. hat in seiner Sitzung am 11. September 2013 fol-
gende Ordnung erlassen:

Ordnung
über die Entschädigung der Mitglieder des

Kirchengerichts für
Mitarbeitervertretungssachen,
der Schlichtungsstelle und des
Schlichtungsausschusses der

Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie
Hessen (Entschädigungsordnung – EntschO)

Vom 11. September 2013

§ 1
Aufwandsentschädigung

(1) Die Vorsitzenden des Kirchengerichts für Mitar-
beitervertretungssachen, der Schlichtungsstelle und
des Schlichtungsausschusses der Arbeitsrechtlichen

Kommission des Diakonischen Werks erhalten eine
Aufwandsentschädigung unter Berücksichtigung ih-
rer Beanspruchung in Höhe von 205,- EUR. Sie wird
grundsätzlich für jedes im jeweiligen Eingangsregister
geführte Verfahren gezahlt. Parallelverfahren werden
unabhängig von den im Eingangsregister geführten
Verfahren durch eine pauschale Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von insgesamt 260,- EUR abgegolten.
(2) Endet ein Verfahren durch Rücknahme oder Erle-
digungserklärung, wird die Hälfte der Aufwandsent-
schädigung gezahlt. Dies gilt nicht, wenn die Erklä-
rung über die Rücknahme oder Erledigung in der
mündlichen Verhandlung abgegeben wird.
(3) Tritt eine Stellvertretung in ein Verfahren ein, er-
hält das ordentliche Mitglied die verminderte Auf-
wandsentschädigung nach Absatz 2 Satz 1.

§ 2
Reisekosten

Das Diakonische Werk erstattet den Mitgliedern des
Kirchengerichts, der Schlichtungsstelle und des
Schlichtungsausschusses der Arbeitsrechtlichen
Kommission auf Nachweis die entstandenen Reise-
kosten auf Basis der geltenden Reisekostenbestim-
mungen.

§ 3
Inkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2013 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die bisherigen Bestimmungen
über die Vergütung der Vorsitzenden des Kirchenge-
richts der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Wal-
deck für den Bereich des Diakonischen Werkes sowie
der Vorsitzenden der Schlichtungsstelle und der Er-
weiterten Schlichtungsstelle des Diakonischen Wer-
kes in Hessen und Nassau außer Kraft.

Vorstehende Ordnung des Diakonischen Werkes wird
hiermit bekannt gegeben.

Kassel, den 18. September 2013 Landeskirchenamt
J o e d t

Oberlandeskirchenrat

Personal- und Stellenangelegenheiten

Personalia
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Pfarrstellenausschreibungen

Eiterhagen-Wattenbach, Kirchenkreis Kaufungen
(Pfarrstelle mit Dreiviertel-Dienstauftrag)
Die Pfarrstelle wird besetzt auf Beschluss des Bi-
schofs.

Raboldshausen, Kirchenkreis Hersfeld
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.

1. Pfarrstelle Tann, Kirchenkreis Fulda
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl und Prä-
sentation.

2. Pfarrstelle Wetter, Kirchenkreis Kirchhain
(Pfarrstelle mit halbem Dienstauftrag)
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs
nach Präsentation.

Landeskirchliche Pfarrstelle „Persönliche Refe-
rentin / Persönlicher Referent des Bischofs“
(Pfarrstelle mit halbem Dienstauftrag)
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs für
die Dauer von sieben Jahren.
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Im Landeskirchenamt ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die Stelle eines Persönlichen Referenten / einer
Persönlichen Referentin des Bischofs zu besetzen.
Aufgaben der Persönlichen Referentin / des Persönli-
chen Referenten sind unter anderem:
- Vereinbarung und Koordination von Terminen
- Inhaltliche Vorbereitung von Gesprächsterminen,

Sitzungen und Veranstaltungen
- Teilnahme an der Kollegiumssitzung des Landes-

kirchenamtes
- Teilnahme an Konferenzen einschließlich Organi-

sation und Vorbereitung
- Teilnahme an Tagungen zu ausgewählten Schwer-

punktthemen
- Allgemeines Beschwerdemanagement
- Koordination kirchenleitenden Handelns in Kri-

sensituationen.
Neben der Ordination setzen wir theologische und
kommunikative Kompetenz, Belastbarkeit und zeitli-
che Flexibilität voraus. Erwartet wird eine Anwesen-
heit im Landeskirchenamt in der Regel an Vormitta-
gen.
Nähere Auskünfte erteilt das Personalbüro im Lan-
deskirchenamt (Referat Personalverwaltung Theolo-
gisches Personal).

Landeskirchliche Pfarrstelle für Großprojekte
und Sonderveranstaltungen im Landeskirchen-
amt
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.

Landeskirchliche Pfarrstelle zur Erteilung von
Religionsunterricht an der Otto-Hahn-Schule in
Hanau
(mit der Pfarrstelle verbunden ist ein Auftrag für
Schulseelsorge)
Die Stelle wird besetzt zum 1. Februar 2014 auf Be-
schluss des Bischofs.

Landeskirchliche Pfarrstelle zur Erteilung von
Religionsunterricht an den Beruflichen Schulen in
Kirchhain
(Pfarrstelle mit halbem Dienstauftrag)
Die Stelle wird besetzt zum 1. Februar 2014 auf Be-
schluss des Bischofs.

Landeskirchliche Pfarrstelle beim Hessischen Di-
akoniezentrum Hephata in Schwalmstadt
(„Hephata-Gemeinde“)
Die Stelle wird besetzt nach Wahl durch den Vorstand
von „Hephata Hessisches Diakoniezentrum e. V.“ auf
Beschluss des Bischofs, der die gewählte Person zum
Dienst in Hephata abordnet.

Hinweise zu Bewerbungen:
Die Profile der ausgeschriebenen Pfarrstellen sind
im Landeskirchenamt, Referat „Personalverwaltung
Theologisches Personal“, auf Anfrage erhältlich.
Die Mietwerte der Pfarrhäuser/Pfarrdienstwohnun-
gen für die ausgeschriebenen Pfarrstellen können
beim Landeskirchenamt in Kassel unter
Telefon: 0561 9378-235 erfragt werden.
Allen Bewerbungen sind ein tabellarischer Lebens-
lauf und ein Kurzbericht zur bisherigen Tätigkeit
und zu Schwerpunkten der Arbeit und der Fortbil-
dung sowie Hinweise zur Motivation der Bewerbung
beizufügen. Diese Unterlagen sind zur Weitergabe
an die ausgeschriebenen Gemeinden bestimmt.
Bei bereits vom Bewerber bzw. der Bewerberin ver-
sehenen Pfarrstellen entfällt die Vorlage der Unter-
lagen.
Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober 2013 un-
mittelbar an das Landeskirchenamt, Referat „Perso-
nalverwaltung Theologisches Personal“ zu richten;
eine Durchschrift ist an das für den Bewerber bzw.
die Bewerberin zuständige Dekanat zu senden.

Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen anderer
Landeskirchen

Urlaubsseelsorgedienste in Baden,
Sommer 2014

Im Jahr 2014 werden wieder Dienste der Urlaubsseel-
sorge in den Urlaubsgebieten ausgeschrieben, für die
sich Pfarrerinnen und Pfarrer, Gemeindediakoninnen
und Gemeindediakone, Prädikantinnen und Prädikan-
ten melden können. Auch Ruheständler sind willkom-
men.

Die Dienste unterstützen die umfangreichen kirchli-
chen Angebote in unseren Kur- und Urlaubsorten bzw.
erhalten diese aufrecht.
Die Veranstaltungen in den Ferienorten werden meist
gut besucht; daher würden wir uns über zahlreiche
Meldungen sehr freuen!
Voraussetzung ist die Bereitschaft zu lebensnaher
Verkündigung, Seelsorge und Mitarbeit im Rahmen
des örtlichen Urlaubsseelsorgekonzeptes.
Bei Bewerberinnen und Bewerbern im aktiven Dienst
der badischen Landeskirche können bis zu 14 Kalen-
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dertage als Sonderurlaub für einen vierwöchigen
Dienst gewährt werden. Eine vorherige Absprache mit
dem für Sie zuständigen Dekanat ist auf jeden Fall er-
forderlich; der Antrag auf Sonderurlaub ist auf dem
Dienstweg vorzulegen.
Bei Übernahme eines Urlaubsseelsorgedienstes wird
eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 720,00 Eu-
ro für vier Wochen gezahlt. Fahrtkosten werden nach
der Maßgabe des Reisekostengesetzes erstattet. Eine
Unterkunft wird nicht gestellt, aber bei der Suche sind
die Gemeinden in der Regel gern behilflich.
Wir weisen darauf hin, dass das von uns gezahlte Ent-
gelt zu versteuerndes Einkommen darstellt und bei der
Einkommensteuer-Erklärung anzumelden ist.
Aufstellung der Orte/Gemeinden:

Bad Dürrheim; Konstanz-Litzelstetten
(Insel Mainau);

Gaienhofen; Lenzkirch-Schluchsee;
Hinterzarten (Titisee); Meersburg;
Insel Reichenau; Kadelburg;
Wertheim.

Informationen, Profile und Kontaktdaten der Gemein-
den und Bewerbungsformulare erhalten Sie beim
Evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe, Abteilung
Seelsorge, Postfach 22 69, 76010 Karlsruhe, Telefon:
0721 9175-354, E-Mail: seelsorgedienste@ekiba.de.
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung bis spätestens
29. November 2013 bei uns ein.

Stellenausschreibungen der EKD

Auslandsdienst in Florenz/Italien
Für die Evangelisch-Lutherische Gemeinde Florenz in
Italien, die zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Italien (ELKI) gehört, sucht die Evangelische Kirche
in Deutschland (EKD) zum 1. Juli 2014 für die Dauer
von zunächst sechs Jahren
eine Pfarrerin / einen Pfarrer / ein Pfarrehepaar.
Sie finden Informationen über die Gemeinde im In-
ternet unter www.chiesaluterana-firenze.org.
Die seit 1901 bestehende Gemeinde liegt in der Dias-
pora und umfasst die Region Toskana, Teile der Emi-
lia Romagna und Nord-Umbrien.
Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir:
- Freude an den vielfältigen ökumenischen Heraus-

forderungen in einer multikulturellen Stadt,
- die Bereitschaft, die italienische Sprache intensiv

zu lernen,
- Reiseflexibilität zu den Hauskreisen und verschie-

denen Kleingruppen,

- die Bereitschaft zu gesamtkirchlichen Aufgaben
innerhalb der ELKI,

- Engagement im Umgang sowohl mit Senioren als
auch mit Kindern/Jugendlichen.

Gesucht wird ein Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrehe-
paar mit öffentlich-rechtlicher Anstellung in einer der
Gliedkirchen der EKD und mehrjähriger Erfahrung in
der Leitung eines Gemeindepfarramtes. Die Besol-
dung richtet sich nach den Bestimmungen der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI). Leben
Sie in einer Familie, möchten wir Ihren Partner/Ihre
Partnerin ebenfalls kennen lernen, weil ein mehrjäh-
riger Auslandsaufenthalt von ihm bzw. ihr mitgetra-
gen werden muss.
Unter www.ekd.de/international/auslandsdienst/stel-
lenausschreibungen.php erhalten Sie die Ausschrei-
bungsunterlagen und ausführliche Informationen über
die Pfarrstelle. Bitte geben Sie dazu Kennziffer
2049 an.
Für weitere Informationen stehen Ihnen OKR Michael
Schneider (Telefon: 0511 2796-127, E-Mail: micha-
el.schneider@ekd.de) und Frau Stünkel-Rabe (Tele-
fon: 0511 2796-126; E-Mail: heike.stuenkel-ra-
be@ekd.de) zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 10. Novem-
ber 2013 an:

Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD
Postfach 21 02 20
30402 Hannover
E-Mail: TeamPersonal@ekd.de

Auslandsdienst in Meran/Italien
Für die Evangelische Gemeinde A.B. in Meran/Italien,
die zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien
(ELKI) gehört, sucht die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) zum 15. August 2014 für die Dau-
er von zunächst sechs Jahren
eine Pfarrerin / einen Pfarrer / ein Pfarrehepaar.
Sie finden Informationen über die Gemeinde im In-
ternet unter: www.ev-gemeinde-meran.it.
Die seit 1861 hauptsächlich aus zugereisten Evange-
lischen bestehende Gemeinde wendet sich auch an
Kur- und Feriengäste im westlichen Südtirol und Tren-
tino. Das Gemeindegebiet reicht vom Reschenpass bis
zum Gardasee.
Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir:
- Die einladende Gestaltung der sonntäglichen Got-

tesdienste, ab und zu auch als „Gottesdienste für
Kleine und Große“,

- die Unterstützung des Kindergottesdienstteams,
- wöchentliche Gottesdienste im Seniorenheim Be-

thanien (getragen vom ev. Frauenverein),
- Pflege einer Reihe von ökumenischen Aktivitäten

– zum Teil auch in italienischer Sprache,

150   Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck - 9/2013



- Geschäftsführung für die Gemeinde mit Kirchen in
Meran, Arco und Sulden sowie Verwaltung des
Evangelischen Friedhofs und eines Geschäftsge-
bäudes in enger Zusammenarbeit mit dem Kurator,
dem Schatzmeister und dem Kirchenvorstand.

Gesucht wird ein Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrehe-
paar mit öffentlich-rechtlicher Anstellung in einer der
Gliedkirchen der EKD und mehrjähriger Erfahrung in
der Leitung eines Gemeindepfarramtes. Die Besol-
dung richtet sich nach den Bestimmungen der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Italien. Leben Sie in
einer Familie, möchten wir Ihren Partner/Ihre Partne-
rin ebenfalls kennen lernen, weil ein mehrjähriger
Auslandsaufenthalt von ihm bzw. ihr mitgetragen wer-
den muss.
Unter www.ekd.de/international/auslandsdienst/stel-
lenausschreibungen.php erhalten Sie die Ausschrei-
bungsunterlagen und ausführliche Informationen über
die Pfarrstelle. Bitte geben Sie dazu Kennziffer
2051 an.
Für weitere Informationen stehen Ihnen OKR Michael
Schneider (Telefon: 0511 2796-127, E-Mail: micha-
el.schneider@ekd.de) und Frau Stünkel-Rabe (Tele-
fon: 0511 2796-126; E-Mail: heike.stuenkel-ra-
be@ekd.de) zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 10. Novem-
ber 2013 an:

Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD
Postfach 21 02 20
30402 Hannover
E-Mail: TeamPersonal@ekd.de

Auslandsdienst in Nigeria/Afrika
Für die Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in
Nigeria sucht die Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD) zum 15. August 2014 für die Dauer von zu-
nächst sechs Jahren
eine Pfarrerin / einen Pfarrer / ein Pfarrehepaar.
Sie finden Informationen über die Gemeinde im In-
ternet unter www.gemeindenigeria.org.
Die vor fast 30 Jahren gegründete deutsche Gemeinde
ist geprägt von ökumenischer Offenheit und einem
vielfältigen Gemeindeleben. Sie besteht aus deutsch-
sprachigen Firmenangehörigen mit hoher Fluktuation,
aber auch einigen Mitgliedern, die auf Dauer im Lande
leben.
Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir:
- Gemeindeaufbau in der Hauptstadt Abuja und da-

mit verbundenes Engagement bei Mitgliederpflege
und Fundraising,

- Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden des Farm-
und Schulprojektes „Hope Eden“,

- Leitung eines Gemeindezentrums, in dem die
deutschsprachige und eine englischsprachige ni-

gerianische Gemeinde miteinander assoziiert sind;
daher sind gute Englischkenntnisse erforderlich,

- regelmäßige pastorale Reisetätigkeit nach Lagos
und hin und wieder nach Accra/Ghana,

- Bereitschaft zum Erteilen von Unterricht an der
deutschen Schule in Abuja.

Gesucht wird ein Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrehe-
paar mit öffentlich-rechtlicher Anstellung in einer der
Gliedkirchen der EKD und mehrjähriger Erfahrung in
der Leitung eines Gemeindepfarramtes. Die Besol-
dung richtet sich nach den Bestimmungen der EKD.
Leben Sie in einer Familie, möchten wir Ihren Partner/
Ihre Partnerin ebenfalls kennen lernen, weil ein mehr-
jähriger Auslandsaufenthalt von ihm bzw. ihr mitge-
tragen werden muss.
Unter www.ekd.de/international/auslandsdienst/stel-
lenausschreibungen.php erhalten Sie die Ausschrei-
bungsunterlagen und ausführliche Informationen über
die Pfarrstelle. Bitte geben Sie dazu Kennziffer
2048 an.
Für weitere Informationen stehen Ihnen OKR Klaus
Burckhardt (Telefon: 0511 2796-235, E-Mail:
klaus.burckhardt@ekd.de) sowie Frau Stünkel-Rabe
(Telefon: 0511 2796-126, E-Mail: heike.stuenkel-ra-
be@ekd.de) zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 10. Novem-
ber 2013 an:

Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD
Postfach 21 02 20
30402 Hannover
E-Mail: TeamPersonal@ekd.de

Auslandsdienst in New York, USA
Für die Deutsche Evangelisch-Lutherische St.-Pauls-
Kirche sucht die Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD) zum 1. September 2014 für die Dauer von zu-
nächst sechs Jahren

eine Pfarrerin / einen Pfarrer.
Informationen zur Gemeinde finden Sie im Internet
unter www.stpaulny.org sowie Bilder vom aktiven
Gemeindeleben unter http://www.flickr.com/photos/
97258772@N03/collections/ .
Die Gemeindearbeit wendet sich überwiegend an
Deutschsprachige aller Generationen im Großraum
New York. Die 1897 erbaute Kirche im Stadtteil Man-
hattan und das familienfreundliche Pfarrhaus in Nähe
der Deutschen Schule im Vorort White Plains bieten
dafür geeignete Räumlichkeiten.
Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir:
- Bereitschaft und Fähigkeit, sich auf eine heteroge-

ne sowie fluktuierende Gemeinde einzustellen,
- Sensibilität für die ökumenischen und kulturellen

Herausforderungen einer Weltstadt,
- Erfahrung in Management und Fundraising,
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- Befähigung und Bereitschaft zur Erteilung von Re-
ligionsunterricht an der Deutschen Schule,

- sehr gute englische Sprachkenntnisse in Wort und
Schrift.

Gesucht wird ein Pfarrer/eine Pfarrerin mit öffentlich-
rechtlicher Anstellung in einer der Gliedkirchen der
EKD und mehrjähriger Erfahrung in der Leitung eines
Gemeindepfarramts. Die Besoldung richtet sich nach
den Bestimmungen der EKD.
Leben Sie in einer Familie, möchten wir Ihren Ehe-
partner/Ihre Ehepartnerin ebenfalls kennenlernen,
weil ein mehrjähriger Auslandsaufenthalt von ihr bzw.
ihm mitgetragen werden muss.
Unter www.ekd.de/international/auslandsdienst/stel-
lenausschreibungen.php erhalten Sie die Ausschrei-
bungsunterlagen und ausführliche Informationen über
die Pfarrstelle. Bitte geben Sie dazu Kennziffer
2052 an.
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Brigitte
Bruns zur Verfügung (Telefon: 0511 2796-226, E-
Mail: brigitte.bruns@ekd.de).

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 10. Novem-
ber 2013 an:

Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD, Hauptabteilung IV
Postfach 21 02 20
30402 Hannover
E-Mail: TeamPersonal@ekd.de
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